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Vorwort 

Der Kommunikation mi t Dr. Ellscheid, Prof.  Dr. Hassemer, Prof.  Dr. 
Dr. h. c. Ar thur Kaufmann und Dr. Neumann verdankt der Verfasser 
wesentliche Anregungen. 

Impulse für die Arbeit gingen auch vom Münchner Forschungsprojekt 
„Rechtsprechungsänderungen" aus, in dem der Verfasser  mitgearbeitet 
hat. Das Projekt wurde von Prof.  Dr. Dr. h. c. Ar thur Kaufmann, 
Dr. Neumann und Dr. Schneider geleitet. Die Arbeit Honsells „Histori-
sche Argumente im Zivilrecht" erschien nach Fertigstellung des Manu-
skriptes und konnte nicht mehr eingearbeitet werden. 
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1. E i n l e i t u n g 

Die vorliegende Arbeit thematisiert den Einfluß, den die gesetz-
geberische Handlung, die zu einem Gesetz geführt  hat, auf den Rechts-
anwendungsprozeß hat bzw. haben sollte. Dieser Einfluß w i rd in der 
Strafrechtsmethodologie  unter dem Gesichtspunkt der Relevan? der 
subjektiven Auslegung thematisiert. Subjektive Auslegung von Straf-
rechtsnormen soll daher unter verschiedenen Aspekten aufgeklärt  wer-
den. Unter subjektiver Auslegung von Gesetzen wi rd dabei die Aus-
legungstätigkeit verstanden, die sich als Aufgabe stellt, das mutmaß-
liche Regelungsverständnis des historischen Gesetzgebers zu reformu-
lieren. Sie bedient sich dabei der Gesetzesmaterialien, insbesondere der 
amtlichen Begründung des Gesetzes, der Gesetzesgeschichte, eines Pro-
blemverständnisses des Gesetzgebers, sowie manchmal auch eines „Kon-
textverstehens" von Strafrechtsnormen.  Subjektive Auslegung hat, wie 
noch zu zeigen sein wird, nicht die Aufgabe, den „psychologischen 
Wil len" des Gesetzgebers abzubilden; vielmehr soll innerhalb subjekti-
ver Auslegung die vom Gesetzgeber gezeigte Handlung, die zu einem 
konkreten Gesetz geführt  hat, verstanden werden. 

Innerhalb allgemeiner auslegungstheoretischer Diskussionen stellt sich 
eine analoge Problematik. 

I n welcher Beziehung steht der Autor zu seinem Text? Diese Bezie-
hung w i rd in der allgemeinen Auslegungstheorie unter drei Aspekten 
thematisiert. Inwieweit kann das subjektive Meinen des Autors zu 
einem Text Grundlage für die Bedeutung des Textes sein? Wie kann 
über subjektive Vorstellungen eines Autors zu seinem Text sinnvoll 
gesprochen werden? Welche Rolle spielt das Verständnis des Autors 
von seinem Text bei der konkreten Interpretation des Textes? 

Die ersten beiden Fragestellungen werden in der Auseinandersetzung 
mi t Grice und Wittgenstein diskutiert. Die letzte Frage w i rd in der 
Auseinandersetzung mi t Schleiermacher, Gadamer und Hirsch behan-
delt. 

M i t dem Gliederungspunkt 3 beginnt die Auseinandersetzung mi t 
juristischer Rechtsanwendungsmethodologie unter dem Aspekt der 
Relevanz der gesetzgeberischen Entscheidung. 

Es w i rd zunächst die glänzende Ausformulierung  subjektiver Aus-
legung durch von Wächter referiert  sowie ihre K r i t i k und Weiter-
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führung durch Mittermaier und von Mohl. Die Darstellung des Sieges-
zugs der Vorstellung, daß bei Auslegung der objektive Wil le des Geset-
zes zu ermitteln sei, schließt sich an. 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat subjektive Auslegung durch zwei 
Gelehrte eine beeindruckende Neuformulierung,  die bisher kaum 
rezipiert ist, erfahren:  durch Bierl ing und Heck. Ihre Lehren werden 
kritisch dargestellt. 

Der derzeitigen Diskussion subjektiver Auslegung wendet sich die 
Arbeit im folgenden zu. Dabei soll insbesondere der Punkt Berücksich-
tigung finden, daß subjektive Auslegung in teilweise völ l ig divergie-
rende Modelle eingepaßt wird. 

Da in der Diskussion um subjektive Auslegung der Stellenwert der 
Hauptthesen „ für" oder „gegen" subjektive Auslegung nicht hinrei-
chend deutlich ist, setzen w i r uns mi t diesen in einem besonderen 
Kapitel auseinander. 

Schließlich w i rd eine Systematisierung der Diskussion subjektiver 
Auslegung vorgeschlagen, die auch für die Diskussion anderer Aus-
legungselemente sinnvoll erscheint. Eine Auslegungsmethodologie muß 
die Frage beantworten, was der Bezugspunkt subjektiver Auslegung 
ist, wie sie möglich und inwieweit sie normativ verbindlich ist. Die 
spezifisch juristische Verbindlichkeit subjektiver Auslegung w i rd be-
sonders unter der Perspektive des Gesetzesbindungspostulats und des 
„nu l lum crimen, nulla poena sine lege"-Grundsatzes behandelt wer-
den. Zum Schluß der Arbeit w i rd an zwei Beispielsfällen die Verbind-
lichkeit subjektiver Auslegung diskutiert. 



2. Autor und Text in allgemeiner Auslegung 
und wissenschaftstheoretischer  Diskussion 

I n allgemeiner Auslegung und wissenschaftstheoretischer  Diskussion 
wi rd die Beziehung eines Textes zum Autor in dreifacher  Weise thema-
tisiert. 

Gefragt w i rd zunächst, woher der Text seine Bedeutung erlangt. 
Kann und darf  das „Meinen" des Autors als bedeutungsverleihend 
angesehen werden? Gefragt w i rd weiter, inwieweit überhaupt sinnvoll 
von einem „Meinen" des Autors hinsichtlich eines Textes gesprochen 
werden kann. Schließlich w i rd die Bedeutung dessen, was der Autor 
gemeint hat, aus der Sicht der allgemeinen Auslegungsmethodologie 
thematisiert. Die dri t te Fragestellung würde sich erübrigen, wenn 
überhaupt nicht sinnvoll davon gesprochen werden kann, daß ein 
Autor mi t einem Text etwas „w i l l " . 

I n analytischen Bedeutungstheorien werden die beiden ersten Frage-
stellungen behandelt. Hermeneutische Konzepte diskutieren zumeist 
nur die dritte Frage. Soweit sie allerdings zu einer Irrelevanz subjek-
t iver Auslegung kommen, bestreiten sie auch die Möglichkeit subjekti-
ver Auslegung. Wi r befassen uns zunächst mi t den ersten beiden Frage-
stellungen. 

2.1. Intentionalismus, Konventionalismus 
und das Meinen des Autors 

Innerhalb analytischer Bedeutungstheorien lassen sich zwei von 
ihrer Struktur unterschiedene Konzepte unterscheiden. 

Der Intentionalismus geht davon aus, daß sich die Bedeutung von 
Zeichen dadurch konstituiert, daß mit den Zeichen etwas „gemeint" 
wird. Die Bedeutung von Zeichen richtet sich danach, was der Sprecher 
bzw. der Autor mi t den Zeichen „meint"1 . Die Identifizierung dessen, 
was der Sprecher meint, geschieht dadurch, daß versucht wird, heraus-
zufinden, welche Absicht der Sprecher (Autor) hat, welche Wirkungen 
er hervorrufen  möchte. Die Hauptaufgabe dieses Konzeptes besteht 
darin, darzulegen, was es heißt, daß mi t einer Äußerung etwas gemeint 
wird. 

1 Kemmerling,  1976, S. 73 ff.;  Grice,  1979 a, S. 2 ff. 


